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§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen:  

Turngemeinde 1925 Bobstadt e. V. 

und hat seinen Sitz in: 

68642 Bürstadt, Stadtteil Bobstadt. 

Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt. 

Der Verein ist Verbandsmitglied im Landessportbund Hessen e. V. und seinen zu-
ständigen Verbänden.  

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).  

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.  

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

- die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen. 
- die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen 
- den Einsatz von sachgemäßen Übungsleiter/innen, Helfer/innen. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

§ 3 Vergütung für Vereinstätigkeiten 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  
(2) Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtli-

chen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages, eines 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnisses oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.  

(3) Die Entscheidung über entgeltliche Vereinstätigkeiten nach § 3 Ziff. 2 trifft der 
Vorstand. 

(4) Im Übrigen haben sowohl die Mitarbeiter als auch die Vorstandsmitglieder des 
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwen-
dungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Porto, Telefon-, Seminar-, Fahrt- und Reisekosten sowie 
Büromaterial und sonstige Auslagen. 
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(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Mo-
naten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Alle Abrechnungen ei-
nes Geschäftsjahres müssen bis zum 31. Januar des Folgejahres vorgelegt wer-
den. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen 
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

(6) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes kann im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten eine angemessene Vergütung gezahlt werden, die Ent-
scheidung hierüber trifft die Mitgliederversammlung. 

§ 4 Aufgaben 

Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere:  

- die Durchführung von Sportwettkämpfen, die Ausbildung von Mitglie-
dern zur Teilnahme hieran, dies in Zusammenarbeit mit dem Lan-
dessportbund und dessen Sportverbänden und Organisationen; 

- Pflege und Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports; 
- Durchführung von geeigneten Veranstaltungen für Mitglieder und In-

teressenten zur Förderung des Leistungs- und Breitensports; 
- Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportgerä-

ten. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Jugendliche unter 18 
Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

Mitglieder des Vereins sind: 

Erwachsene (Aktive und Passive) 

Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre) 

Kinder (unter 14 Jahre) 

Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung).  

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke 
des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge 
und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des erweiterten Vor-
stands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren sowie 
die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbands-
richtlinien bei sportlichen Aktivitäten zu beachten.  

(3) Zu Ehrenmitgliedern, Ehrenvorsitzenden, Ehrenvorstandsmitgliedern mit allen 
Rechten und Pflichten können Mitglieder aufgrund langjähriger Verdienste oder 
außergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag der Vorstandschaft ernannt wer-
den (siehe auch Ehrungsordnung). 
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(4) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahme-
antrag entscheidet die Vorstandschaft. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags 
kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt wer-
den.  

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 
Ausschluss aus dem Verein.  

(6) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Er ist nur unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
zulässig. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.  

(7) Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste er-
folgt 
- wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte 

Adresse länger als drei Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung in 
Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage nachgewiesen wird. Bei so-
zialer Notlage kann der Vorstand die Beitragszahlung stunden oder 
ganz oder teilweise aufheben, 

- bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder Verbandsrichtlinien, 
- wegen massiven unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhal-

tens, 
- wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Ver-

einslebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Ver-
eins in der Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend beein-
trächtigt wird. 

(8) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein wird durch die Vorstandschaft 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen und dem betreffenden Mitglied 
schriftlich mitgeteilt. Hiergegen kann das Mitglied innerhalb von einem Monat 
nach Zugang des Ausschlussschreibens schriftlich Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher Mehrheit endgültig. Bis 
zum Abschluss dieses vereinsinternen Verfahrens ruhen sämtliche Rechte des 
Mitglieds.  

(9) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf bestehende For-
derungen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen 
Teil am Vereinsvermögen. 

§ 6 Mitgliederbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit von 
der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen wird 
(Beitragsordnung). Von Vereinsmitgliedern, die Mitglied mehrerer Abteilungen 
sind, wird der Vereinsbeitrag nur einmal erhoben. 

(2) Die jeweils aktuelle Beitragsordnung kann weitere Beitragszahlungen/Umlagen 
für die Zugehörigkeit zu einzelnen Abteilungen vorsehen. 
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(3) Die Abteilungen sind berechtigt, für ihren Bereich durch Beschluss einer Abtei-
lungsversammlung höhere Beiträge, Aufnahmegebühren, Sonderbeiträge und 
die Erbringung von Dienstpflichten und deren Ablösung im Falle der Nichter-
bringung festzusetzen, die dem Vorstand zur Genehmigung vorzulegen sind. 

(4) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu 
verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine ausrei-
chende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Wir ziehen den Mitgliedsbei-
trag unter Angabe unserer Gläubiger-ID DE06TGB00000820190 und der Man-
datsreferenz (interne Vereins-Mitgliedsnummer) gemäß den Festlegungen in 
der Beitragsordnung ein. Fällt das Datum der Einziehung nicht auf einen Bank-
arbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. 

§ 7 Rechte der Mitglieder 

(1) Das aktive Wahlrecht steht Mitgliedern ab dem vollendeten 16. Lebensjahr zu, 
das passive Wahlrecht ab dem 18. Lebensjahr. Dies gilt für das Stimmrecht in 
der Mitgliederversammlung und in den jeweiligen Abteilungsversammlungen. 

(2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung in 
§ 6 Nr. 1 der Satzung, kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre 
Eltern oder personensorgeberechtigte Elternteile bei Abstimmungen und Wah-
len ist nicht statthaft. Noch nicht volljährigen Mitgliedern stehen das Rede- und 
Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf Teil-
habe an den Leistungen des Vereins, insbesondere der Nutzung seiner Einrich-
tungen, zu. 

(3) Die Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung 
Anträge zu unterbreiten. Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vor-
stand sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(4) Im Übrigen gilt § 9 dieser Satzung. 
(5) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-

men und die Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausord-
nung sowie sonstiger Ordnungen zu benutzen. 

(6) Sie wählen den Vorstand und den jeweiligen Abteilungsleiter. Eine Übertragung 
des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 

§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind:  

- Mitgliederversammlung 
- Vorstand 
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§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse 
sind für alle Mitglieder und Organe bindend. Die Mitgliederversammlung hat 
das Recht, gefasste Beschlüsse wieder aufzuheben. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden 
Jahres statt. Alle Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und un-
ter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuladen. 

(3) Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mindestens 2 Wo-
chen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung schriftlich im Tip Südhes-
sen (Nibelungen-Kurier Verlag) anzukündigen 

(4) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein-
berufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
- dies ein Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen 

beantragt  
- es das Vereinsinteresse erfordert.  

(5) In diesem Fall sind alle Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. Absatz 3 
dieser Vorschrift gilt entsprechend.  

(6) Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Die Anträge 
müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gege-
ben werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder Anträge zur Auflösung 
des Vereins. 

(7) Die Berücksichtigung verspäteter schriftlicher Anträge zu Mitgliederversamm-
lungen ist nur möglich, wenn jeder einzelne Antrag von mindestens der Hälfte 
der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder durch Beschluss nach 
Abstimmung zugelassen wird und der Antrag (Dringlichkeitsantrag) keine Mehr-
heit verlangt.  

(8) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einbe-
rufen wurde.  

(9) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
von seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand 
bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so be-
stimmt die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in 
der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter allein den Gang der 
Verhandlungen in der Mitgliederversammlung sowie Art und Weise der Abstim-
mung bei Wahlen und Sachanträgen. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. 
Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederver-
sammlung aus ihrer Mitte einen Wahlleiter.  
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§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

- die Wahl des Vorstands; 
- die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, 
- den Bericht der Kassenprüfer und Erteilung der Entlastung; 
- die Wahl von zwei Kassenprüfern; 
- die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr 

vom Vorstand unterbreiteten Anträge und 
- weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder nach Gesetz 

ergibt. 

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, so-
weit sich aus der Satzung (insbesondere § 7) oder dem Gesetz nichts anderes 
ergibt. Eine Vertretung zur Stimmabgabe ist unzulässig.  

(2) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln 
der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

(3) Wahlen erfolgen stets in offener Abstimmung durch Handaufheben. Kandidie-
ren in einem Wahlgang zwei Kandidaten, so ist zwingend geheim mit verdeck-
ten Stimmzetteln zu wählen Der Vorstand nach § 26 BGB muss einzeln, der Rest 
des Vorstands kann per Blockwahl gewählt werden.. 

(4) Kommt es bei der Wahl der Vorstandsmitglieder oder bei der Wahl der Kassen-
prüfer zu Stimmengleichheit, so findet eine Stichwahl statt. Bringt auch diese 
keine Mehrheit für einen Kandidaten, so wird durch Los entschieden. 

(5) Abwesende Mitglieder können nur kandidieren, wenn ihr schriftliches Einver-
ständnis vorliegt.  

(6) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokoll-
führer zu unterschreiben. 

 Es muss enthalten: 

- Ort und Zeit der Versammlung;  
- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;  
- Zahl der erschienenen Mitglieder;  
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfä-

higkeit;  
- die Tagesordnung;  
- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis mit der Feststellung, 

ob zugestimmt oder nicht zugestimmt wurde;  
- die Art der Abstimmung;  
- Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;  
- Beschlüsse in vollem Wortlaut. 
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§ 12 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer sowie dem Kas-
senverwalter. Jeweils zwei dieser Personen sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Sie 
vertreten den Verein im Sinne des §26 BGB gerichtlich und außergerichtlich und zeichnen 
als gesetzliche Vertreter.  

§ 13 Wahl des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt. Er bleibt bis zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfolgenden Vor-
stands im Amt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode vorzeitig aus, so 
bestimmt die Vorstandschaft durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein kom-
missarisches Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung.  

(3) Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

§ 14 Vorstandschaft/Gesamtvorstand 

(1) Die Vorstandschaft besteht aus 
- dem Vorstand (1. und 2. Vorsitzender, Schriftführer sowie Kassenver-

walter)  
- den Abteilungsleitern 
- bis zu acht Beisitzern 

(2) Dem Schriftführer obliegt die Protokollführung von Sitzungen und Versammlun-
gen sowie der Schriftverkehr des Vereins.  

(3) Der Kassenverwalter ist für die ordnungsgemäße Kassenführung, Buchung der 
Einnahmen und Ausgaben, Rechnungslegung und Sicherung des Vereinsvermö-
gens verantwortlich.  

(4) Sämtliche zur Vorstandschaft gehörenden Vereinsmitglieder werden für die 
Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt und ernannt. 
Die Wiederwahl ist möglich.  

(5) Sie können zusätzlich weitere Vereinsämter/Funktionen nach dieser Satzung 
übernehmen und ausüben.  

§ 15 Kassenprüfer 

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr 
gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder der Vorstandschaft sein. Sie haben das Recht, die Ver-
einskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten 
Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das 
Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die Zweck-
mäßigkeit der Vorgänge. Sie können nur einmal wiedergewählt werden.  
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§ 16 Protokollierung 

Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen vom Vorstand sind zu protokol-
lieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der Vorstandssitzun-
gen sind vom jeweiligen Versammlungs-/Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unter-
zeichnen. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren.  

§ 17 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

Dazu gelten die Festlegungen in der Datenschutzordnung der Turngemeinde 1925 
Bobstadt e.V. in der aktuellen Fassung. 

§ 18 Haftungsbeschränkung 

(1) Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von Ver-
einseinrichtungen, –gerätschaften oder –gegenständen oder infolge von Hand-
lungen oder Anordnungen der Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im 
Auftrag des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn 
ein Organmitglied (z.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige 
Person, für die der Verein gesetzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat.  

(2) Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder 
sonst wie verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

(3) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Aus-
führung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Ver-
eins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche gegen das Mitglied nur gel-
tend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies 
gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil 
der Verein von einem außenstehenden Dritten in Anspruch genommen worden 
ist.  

(4) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat 
das Mitglied einen Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädi-
gung in Ausübung eines Vereinsamts oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auf-
trag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und hierbei 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  

(5) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.  
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§ 19 Auflösung des Vereins 

(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zweck besonders ein-
berufene Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder, vorausgesetzt mindestens ein Viertel 
aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder ist anwesend. Ist diese Zahl nicht er-
reicht, muss innerhalb von zwei Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
einberufen werden, die alsdann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwe-
senden stimmberechtigten Vereinsmitglieder die Auflösung beschließt.  

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglie-
der des Vorstandes nach §26 BGB gemeinsam vertretungsberechtigte Liquida-
toren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 
oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt/Gemeinde, die es unmittelbar und aus-
schließlich nur für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwen-
den hat.  

(4) Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder 
eine Verschmelzung mit einem anderen gleichartigen und als steuerbegünstigt 
im Sinne der §§ 51 – 68 der Abgabenordnung anerkannten Verein angestrebt, 
wobei die unmittelbare ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereins-
zwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das 
Vermögen auf den neuen Rechtsträger über.  

(5) Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen Ver-
einsvermögens ist zunächst das Finanzamt zu hören.  

§ 20 Salvatorische Klausel 

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbst-
ständig vorzunehmen, die auf Grund von Beanstandungen des zuständigen Regis-
tergerichts oder des Finanzamtes notwendig werden und die den Kerngehalt einer 
zuvor beschlossenen Satzungsänderung nicht berühren. Der Vorstand hat die text-
liche Änderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der auf den Be-
schluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung in 
Kenntnis zu setzen.  

§ 21 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 27. Mai 2019 beschlossen 
Sie tritt an die Stelle der bisherigen Satzung vom 29. 02. 2016; geändert am 23. 05. 
2016. 


